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Montag- Freitag: 08:00 Uhr -12:00 Uhr
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Ihr Zeichen Mein Zeichen Telefon Telefax Datum

30-11-30-21/20 02304710023 01110 03.07.2020

Ihr Antrag auf Zugang zu Informationen gemäß $ 5 Absatz 1 Satz 1 Informationsfreiheitsgesetz für das

Land NRW (IFG NRW) vom 19.06.2020

mit email vom 19.06.2020 beantragten Sie Zugang zu Informationen gemäß $ 5 Absatz 1 Satz 1 Informationsfrei-
heitsgesetz für das Land NRW (IFG NRW), nämlich die Mitteilung über „Ausgaben für politische Berater im
Jahre 2019“, nachdem Sie zuvor darauf hingewiesenhatten, einen gleichlautenden Antrag bereits am 07.05.2020

gestellt zu haben. Dessen Eingangist hier nicht festzustellen, wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde.

Ihr Antrag war zunächst dahin gehend auszulegen, was von Ihnen unter „politische Berater“ verstanden wird.

Ich habe dabei die Definition des Dudens(online) zu Grundelegt, die wie folgt lautet:

„Jemand, der (berufsmäßig) Politikerinnen und Politiker berät“.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Definition erteile ich Ihnen die erbetene Auskunft wie folgt:

Fehlanzeige.

Gemäß Ziffer 1.1. der Anlage zur Verwaltungsgebührenordnung zum Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-West-

falen (VerwGebO IFG NRW) ergeht eine schriftliche Auskunft gebührenfrei, wie auch die Ablehnung eines An-

trags gemäß $ 11 Absatz I Satz 1 IFGNRW.

Ihre Rechte:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage bei dem Verwaltungsgericht in Gel-
senkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen,schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der

Geschäftsstelle erhoben werden.

Die Klage kann auch durch Übertragungeines elektronischen Dokumentsan die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument mussfür die Bearbeitung durch das Gericht geeignetsein. Es

muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß $ 55 a Abs. 4 VwGOeingereicht
werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmensich
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nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs und über das besondere elektronische Behördenpost-fach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung —
ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. IS. 3803).

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben wer-

den.

Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung

erhalten können.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen

Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Hinweis:
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite wwwjustiz.de.

Hinweis gemäß $ 5 Absatz 2 Satz 2 IFG NRW

Jeder hat das Recht, die Landesbeauftragte für den Datenschutz als Beauftragte für das Recht auf Information an-

zurufen. Das-Datenschutzgesetz des Landes NRW gilt entsprechend. Die Anschrift lautet: Landesbeauftragte für
Datenschütz und Informationsfräheit NRW, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf.


